
Staatsrat der DDR 876

Stellung z. B. als Volksvertretungen, 
als Organe der staatlichen Leitung 
für bestimmte gesellschaftliche Be
reiche, als Gerichte oder Staats
anwaltschaft bzw. als zentralen oder 
örtlichen S. die notwendigen Kompe
tenzen zuzuordnen.

Staatsrat der DDR: von der —►
Volkskammer der DDR gewähltes 
und ihr für seine gesamte Tätigkeit 
verantwortliches Organ, das die 
Funktion des -> Staatsoberhauptes 
der DDR wahrnimmt. Der S. erfüllt 
die ihm von der Verfassung der 
DDR (Art. 66-75) und den Geset
zen und Beschlüssen der Volkskam
mer übertragenen Aufgaben. Er ver
tritt die DDR völkerrechtlich. Der 
S. wird von der Volkskammer je
weils auf ihrer ersten Tagung nach 
der Neuwahl auf die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Er besteht aus 
dem Vorsitzenden, seinen Stellver
tretern, den Mitgliedern und dem 
Sekretär. Vorsitzender des S. ist 
E. Honecker.

Staatsrecht: in der DDR grund
legender Zweig des sozialistischen 
Rechtssystems, der diejenigen —> 
Rechtsnormen umfaßt, welche die 
Grundlagen der Souveränität des 
werktätigen Volkes und die im Pro
zeß der Verwirklichung der soziali
stischen Staatsmacht entstehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse re
geln. Das S. fixiert die politische 
Macht der Werktätigen unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei, ihr 
Bündnis mit der Klasse der Genos
senschaftsbauern, den Angehörigen 
der Intelligenz und den anderen 
Werktätigen, das sozialistische Eigen
tum an Produktionsmitteln und 
die staatliche Leitung und Pla
nung der gesellschaftlichen Entwick
lung nach den fortgeschrittensten 
Erkenntnissen der Wissenschaft als 
unantastbare Grundlagen der sozia
listischen Gesellschaft und ihres 
Staates. Das S. trifft Festlegun

gen über die politischen Grund
lagen und Prinzipien der sozialisti
schen Gesellschafts- und Staatsord
nung; die ökonomischen Grundlagen 
der sozialistischen Gesellschaft und 
des sozialistischen Staates sowie die 
Funktion von Wissenschaft, Bildung 
und Kultur in Gesellschaft und 
Staat; das System der staatlichen 
Leitung und Planung von Wirtschaft, 
Wissenschaft, Bildung, Kultur und 
Verteidigung; die Grundrechte und 
Grundpflichten der Bürger; die ge
sellschaftliche Funktion der Gemein
schaften (insbesondere der Städte 
und Gemeinden, der Betriebe, der 
Gewerkschaften und der sozialisti
schen Produktionsgenossenschaften) 
und ihre grundlegende rechtliche 
Stellung; den Aufbau und das Sy
stem der sozialistischen Staatsorgane, 
das Verfahren ihrer Bildung sowie 
die Grundsätze ihrer Tätigkeit; die 
politischen und juristischen Grund
lagen und Garantien der soziali
stischen Gesetzlichkeit und Rechts
pflege sowie die Grundlagen gesell
schaftlicher und staatlicher Kontrolle 
und Gesetzlichkeitsaufsicht; die Ziele 
und Prinzipien der Außenpolitik der 
DDR; das Recht und die Pflicht der 
Bürger zur Verteidigung des sozia
listischen Vaterlandes und die Grund
züge der Organisation der Landes
verteidigung. Damit regelt das 
S. die Grundzüge der Organi
sation der staatlichen Leitung. Die 
Volkssouveränität, verwirklicht auf 
der Grundlage des —demokra
tischen Zentralismus, und die ihr 
entsprechende Organisation und Tä
tigkeit der —> Staatsorgane, insbe
sondere der -> Volksvertretungen 
und ihrer Räte, stehen im Mittel
punkt des S. Es ist darauf gerichtet, 
den von der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei ge
prägten gesamtgesellschaftlichen Wil
len unter schöpferischer Mitarbeit 
aller Staatsbürger allgemeinverbind
lich herauszuarbeiten und in die 
Wirklichkeit umzusetzen. Die Ver
fassung der DDR als grundlegendes


